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§ 9 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 9a Abs. 3 Nr. 2 GlüStV 2021 Unterbindung unerlaubten 
öffentlichen Glücksspiels im Internet, welches in mehr als einem Land angeboten wird

§ 9 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 9a Abs. 3 Nr. 2 GlüStV 2021 Untersagung von Werbung für 
unerlaubtes öffentlichen Glücksspiels 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 9a Abs. 3 Nr. 1 GlüStV 2021 Unterbindung der Mitwirkung an 
Zahlungen für und von unerlaubten Glücksspielanbietern (sog. Payment Blocking) 

§ 9 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 9a Abs. 3 Nr. 1 GlüStV 2021 Maßnahmen zur Sperrung der 
unerlaubten Angebote gegen verantwortliche Dienstanbieter (sog. IP Blocking)
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1 Bekämpfung unerlaubten Glücksspiels im Internet

Zuständigkeiten
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Direkte Bekämpfung illegalem Glücksspiels im Internet

• Untersagungsverfahren gegen Anbieter

• Untersagung der Werbung gegenüber dem Anbieter und dem Werbenden

Indirekte Bekämpfung illegalem Glücksspiel im Internet

• Unterbindung der Zahlungsströme – in beide Richtungen

• Sperranordnungen für Domains gegen ALLE (Internet Service Provider), 
Ausnahmen im Rahmen von Art 3 GG sind möglich
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1 Bekämpfung unerlaubten Glücksspiels im Internet

Direkte und indirekte Bekämpfung 

illegalem Glücksspiels
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• Viele illegale Glücksspielanbieter (nicht auf der Whiteliste
aufgeführt) haben ihren Sitz in Curacao, einige auf Malta und
wenige auf den Seychellen (generell off-shore Gebiete
beliebt)

• Vorgehen im Rahmen des „klassischen“
Verwaltungsverfahrens (Anhörung, Untersagung)

• Tatsächliche Erfolge zu verzeichnen

• Wie erwartet besteht die größte Schwierigkeit in der
Erreichbarkeit der illegalen Glücksspielanbieter
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Kontrolle von 1311 Seiten 

203 Verfahren (Veranstalter) unerlaubtes Glücksspiel

71 Untersagungsverfahren
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2 Untersagung der Werbung für unerlaubtes Glücksspiel im Internet

Was bisher im Bereich der 

Bekämpfung illegalen 

Glücksspiels erreicht 

wurde



14./15.03.2023 | Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (AöR) | 20. Symposium Glücksspiel (Universität Hohenheim) 7

2 Untersagung der Werbung für unerlaubtes Glücksspiel im Internet

Werbung terrestrisch

Anzeigen, Flyer, Paketbeilagen, 

Plakate, Bandenwerbung, 

Postwurfsendung

Fremdwerbung

Werbung im Internet

Banner, Links, live-Streams, Videoportale, 

Vergleichsportale, Newsetter, 

Checkoutmarketing, Homepage, Online-

Zeitungen

Werbung im Rundfunk

Obliegt den 

Landesmedienanstalten

• Influencer, Streamer, Marketingagenturen, 

Presseunternehmen, Sportvereine (Homepage)

• Hinweisschreiben + Klassisches Verwaltungsverfahren + 

StA

• Hinweisschreiben bereits überwiegend erfolgreich

Bereits mit Untersagungsverfügung 
wegen illegalem Glücksspiel verboten

Eigenwerbung der Anbieter
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2 Untersagung der Werbung für unerlaubtes Glücksspiel im Internet

Was bisher im Bereich der 

Untersagung der 

Werbung für illegales 

Glücksspiel erreicht wurde

Kontrolle von 1311 (Eigenwerbung + min. 241 Seiten 
Fremdwerbung 

198 Verfahren Werbung für unerlaubtes Glücksspiel

129 Hinweisschreiben an Werbende

20 Untersagungsverfahren
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• Das Vorgehen richtet sich gegen alle bekannten ZDL (Banken
und Kreditwirtschaft, E-Geld-Institute).

• Ein kooperativer Ansatz hat sich als erfolgreich in vielen Fällen
erwiesen. ZDL reagieren prompt bereits auf Hinweisschreiben
und etablieren bereits eigene Mechanismen zur Verhinderung der
Mitwirkung.

• Ein deutlicher Rückgang der eingebetteten Ein- und
Auszahloptionen ist zu erkennen.

• Zusammenarbeit mit deutschen Kreditinstituten auf Augenhöhe
(AFCA)

• Tätigwerden der ZDL bereits auf Bekanntgabe

• Erstes Urteil des VG Hannover bestätigt Vorgehen auf Basis der
Rechtsgrundlage gegen ausländischen ZDL

• Hier möglich: Verhängung von Zwangs- und/oder Bußgeldern
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3 Zahlungsunterbindung
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3 Zahlungsunterbindung
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3 Zahlungsunterbindung
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3 Zahlungsunterbindung

Was bisher im Bereich der 

Zahlungsunterbindung 

erreicht wurde

194 Seiten überprüft

2.252 Einzahlungsversuche zur Beweissicherung

15 Verwaltungsverfahren

9 Einstellungen der Zusammenarbeit

Unterstützung der Kreditwirtschaft bei der Erfüllung 
von § 4 Abs.1 S.2 GlüStV 2021 (z.B. 
Informationsaustausch)
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• Bisher in sechs Musterverfahren angewendet. Alle befinden   sich in gerichtlicher Überprüfung. Eine 
Umsetzung erfolgte nicht.

• Hohe Anforderungen an die Sperre durch den Tatbestand selbst und auf Grund europäischer 
Vorschriften – Netzneutralität

• Entscheidung des OVG RLP problematisiert die fehlende Verantwortlichkeit der Diensteanbieter. GGL 
vertritt andere Auffassung
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4 Maßnahmen zur Sperrung unerlaubter Glücksspielangebote im Internet

Netzsperren
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• Prüfung Geldwäschekonzept legaler Glücksspielanbieter

• Kontrolle Umsetzung der Konzepte

• Überprüfung auf schnellen Wechsel der 
Einzahlungsmethoden (Risikofaktor)

• Meldung illegaler Glücksspielanbieter bei bestandskräftiger 
Untersagung

• Zahlungsverbindungen unerlaubter Glücksspielanbieter 
werden ebenfalls an FIU gemeldet

• Einleitung eines Bußgeldverfahren

• Meldung an die FIU bei bestandskräftige Untersagung

• Wenn nach drei Monaten keine gegenteilige Rückmeldung 
(Fiu oder Strafverfolgungsbehörden) erfolgt = 
Bußgeldverfahren

• Zusätzlich Infos Payment an FIU
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5 Maßnahmen der Geldwäsche-Prävention
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Nadja Wierzejewski

Abteilungsleiterin 3

Tel.: (0345) 52352 300

Nadja.Wierzejewski@gluecksspiel-behoerde.de
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